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EDITORIAL

IMPRESSUM

Das Thema der Jahrestagung 2002 unserer
Gesellschaft lautete: "Die Oberaufsicht der
Parlamente über die Justiz". Im vorliegen-
den Heft werden die Tagungsreferate ver-
öffentlicht. Vorstand und Redaktion möch-
ten damit nicht nur Rechenschaft über das
am Jahreskongress in Zürich Gebotene
ablegen, sondern versuchen, den mit Ober-
aufsichtsaufgaben betrauten Parlamenta-
rierinnen und Parlamentariern aufzuzei-
gen, welche besonderen Anforderungen
sich im Bereich "Justiz" stellen.
Nach Artikel 169 Absatz 1 der Bundesver-
fassung übt die Bundesversammlung die
Oberaufsicht über die eidgenössischen
Gerichte aus. Analoge Vorschriften finden
sich in den Kantonsverfassungen, die den
Kantonsparlamenten auftragen, die Ge-
schäftsführung der kantonalen Gerichte zu
beaufsichtigen. Diese Kontrolltätigkeit
bewegt sich seit jeher in einem verfas-
sungsrechtlichen Spannungsfeld. Dessen
Konturen ergeben sich aus der wohlver-
standen Öffentlichkeit und Transparenz
staatlicher Verfahren und Entscheidmecha-
nismen, aus dem Grundsatz der Gewalten-
teilung und aus der Garantie der richter-
lichen Unabhängigkeit, wie sie – obwohl
seit jeher als ungeschriebener Grundsatz
anerkannt – in der von Volk und Ständen
am 12. März 2000 angenommenen (aber
immer noch nicht in Kraft gesetzten!)
Justizreform explizit in Artikel 191c der
Bundesverfassung verankert worden ist
("Die richterlichen Behörden sind in ihrer
rechtsprechenden Tätigkeit unabhängig
und nur dem Recht verpflichtet"). Dieses
Spannungsverhältnis wird in der Rechts-
lehre immer wieder erörtert und gab der
ständerätlichen Geschäftsprüfungskom-
mission vor kurzem Anlass zu einer Stand-
ortbestimmung (Bericht vom 28. Juni
2002, abrufbar über www.admin.ch [Parla-

ment, Veröffentlichungen], vgl. auch den
Beitrag von Andreas Tobler in diesem
Heft). Es ist grundsätzlich unbestritten,
dass sich die "Oberaufsicht" der Parla-
mente über die richterliche Tätigkeit dar-
auf zu beschränken hat, die formelle
Rechtmässigkeit der Rechtspflege zu kon-
trollieren, und dass eine Überprüfung des
materiellen Gehalts der Justiztätigkeit
ausgeschlossen ist.
Trotzdem tun sich Parlamente gelegentlich
recht schwer mit der von der Verfassung
gebotenen Zurückhaltung. Die Gründe
dafür sind vielfältig und werden zu einem
guten Teil in den abgedruckten Referaten
angesprochen. Gewiss stehen auch die Ge-
richte gewissermassen unter "demokrati-
scher" Kontrolle. Diese äussert sich vor-
zugsweise im Wahlverfahren für die Richte-
rinnen und Richter und darin, dass den
Gerichtsentscheiden jene Publizität
zukommt, wie sie der Rechtsstaat nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (Artikel
6) fordert. Die Justiz ist und bleibt Hüterin
unserer Rechtsordnung – auch und vor
allem in der Schweiz, die immer noch eine
"unterentwickelte" Verfassungsgerichts-
barkeit will, indem das Bundesgericht von
Verfassungs wegen verpflichtet ist,
Bundesgesetze unbekümmert um ihre
allenfalls fehlende Verfassungskonformität
anzuwenden. Es hätte uns wohl angestan-
den, anlässlich der Justizreform das Volk
darüber entscheiden zu lassen, ob es in der
mit einem Anwendungsverbot verbunde-
nen Überprüfung von Bundesgesetzen
durch das Bundesgericht im Rahmen einer
konkreten Normenkontrolle wirklich eine
übermässige Beschneidung  seiner "demo-
kratischen Rechte" erblicken will (was im
Klartext ja nichts anderes hiesse, als dass
sich der Gesetzgeber sanktionslos über die

von eben diesem Volk gewollte Verfassung
hinwegsetzen dürfte!). In diesem Zusam-
menhang oder wegen der mit der Justizre-
form beschlossenen Rechtsweggarantie
von einem unerwünschten "Richterstaat"
zu sprechen, der nach einer erweiterten
parlamentarischen "Oberaufsicht" rufe,
halte ich jedenfalls für verfehlt.
Unser Bundesgericht geniesst hohes Anse-
hen und hat das Vertrauen des Volkes –
gewiss keine Selbstverständlichkeit in
einer Zeit der Verunsicherung und der Ver-
trauenskrisen in Politik und Wirtschaft. Vor
allem das Parlament trägt die Verantwor-
tung dafür, dass es so bleibt – durch Wahl
guter Richterinnen und Richter, durch den
Erlass tauglicher Prozessgesetze und über-
haupt durch sorgfältige Gesetzgebung.
Dann besteht es auch klaglos die schwieri-
ge Prüfung der verfassungsmässigen
"Oberaufsicht" über die Justiz. 
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